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IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch den Richter Mag. BRAUNSTEIN als Einzelrichter über die Beschwerde des

XXXX , geb. XXXX , StA. Russische Föderation, gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl,

Regionaldirektion Steiermark, vom 31.01.2020, Zl. 730749702/190509371, zu Recht erkannt:

A) Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

B) Die Revision ist gem. Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.

Text

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE:

I. Verfahrensgang:

1. Der Beschwerdeführer, ein Staatsangehöriger der Russischen Föderation und der tschetschenischen Volksgruppe

zugehörig, reiste spätestens am 28.02.2003 unrechtmäßig in das österreichische Bundesgebiet und brachte am

03.03.2003 einen Antrag auf internationalen Schutz ein.

2. Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 17.11.2003 wurde sein Antrag auf internationalen Schutz hinsichtlich der
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Zuerkennung des Status des Asylberechtigten gem. § 7 AsylG 1997 abgewiesen (Spruchpunkt I.), jedoch wurde

festgestellt, dass eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Russland gem. § 8 AsylG 1997 nicht

zulässig sei (Spruchpunkt II.) und ihm gem. § 15 Abs. 1 iVm § 15 Abs. 3 AsylG 1997 eine befristete

Aufenthaltsberechtigung bis zum 31.10.2004 erteilt (Spruchpunkt III.).

3. Gegen Spruchpunkt I. des Bescheides wurde mit Schreiben vom 27.11.2003 Berufung eingebracht.

4. Mit Bescheid vom 02.02.2004 gab der Unabhängige Bundesasylsenat der Berufung statt, erteilte dem

Beschwerdeführer gem. § 7 AsylG 1997 den Status des Asylberechtigten und stellte fest, dass dem Beschwerdeführer

damit kraft Gesetztes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.

Der Unabhängige Bundesasylsenat führte im Wesentlichen aus, dass dem Vorbringen des Beschwerdeführers

Glaubwürdigkeit zugesprochen werde. Es liege in rechtlicher Hinsicht eine Verfolgung iSd GFK und zwar aus Gründen

der Nationalität in Verbindung mit feindlicher politischer Gesinnung vor. Es komme dem Umstand, dass der

Asylwerber aktuell von russischen Sicherheitskräften gesucht werde, besondere Bedeutung zu. Vor dem Hintergrund

des Länderdokumentationsmaterials, nach welchem kaukasisch aussehende Personen unter einer Art

Generalverdacht stehen würden, sei der Sachverhalt dahingehend rechtlich umzuwerten, dass dem Asylwerber

Verfolgung aus politischen Gründen drohe, weil in ihm ein in Verdacht stehender oppositioneller des russischen

Staates tschetschenischer Herkunft gesehen werde.

5. Am 16.05.2019 langte ein Bericht der Landespolizeidirektion Steiermark beim Bundesamt für Fremdenwesen und

Asyl (im Folgenden: BFA) ein, wonach beim Beschwerdeführer ein russischer Reisepass Ausland sowie ein russischer

Reisepass Inland vorgefunden worden seien, die er bei der russischen Botschaft in Wien beantragt habe.

6. Am 11.07.2019 wurde der Beschwerdeführer vom Landesgericht für Strafsachen Graz, 220, HV 4/2019i gem. § 12 3.

Fall StGB § 28a (1) 5. Fall SMG, §§ 27 (1) Z 1 2. Fall, § 27 (2) SMG zu einer Freiheitsstrafe von 12 Monaten, davon

Freiheitsstrafe 9 Monate bedingt, unter Setzung einer Probezeit für 3 Jahre, verurteilt.

7. Das BFA leitete von Amts wegen ein Verfahren auf Aberkennung des Status des Asylberechtigten ein. Am 17.09.2019

wurde der Beschwerdeführer vom BFA niederschriftlich einvernommen. Dabei gab er an, derzeit in einem

Substitutionsprogramm zu sein. Er habe sein Heimatland 2016 für etwa 2 Wochen besucht, da seine ältere Schwester

eine Wirbelsäulenoperation gehabt habe. Zu diesem Zweck habe er sich bei der Botschaft in Wien einen Reisepass

ausstellen lassen.

7. Mit dem nunmehr angefochtenen Bescheid vom 31.01.2020 wurde dem Beschwerdeführer der am 02.02.2004

zuerkannte Status des Asylberechtigten gem. § 7 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005 (im Folgenden: AsylG) aberkannt und gem. § 7

Abs. 4 festgestellt, dass dem Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft kraft Gesetzes nicht mehr zukommt

(Spruchpunkt I.). Der Status des subsidiär Schutzberechtigten wurde dem Beschwerdeführer gem. § 8 Abs. 1 Z 2 AsylG

nicht zuerkannt (Spruchpunkt II.), ein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen wurde dem

Beschwerdeführer gem. § 57 AsylG nicht erteilt (Spruchpunkt III.). Es wurde festgestellt, dass die Erlassung einer

Rückkehrentscheidung gem. § 52 FPG gem. § 9 Abs. 2 und 3 BFA-VG auf Dauer unzulässig ist und ihm gem. § 58 Abs. 2

und 3 AsylG iVm § 55 AsylG eine Aufenthaltsberechtigung erteilt (Spruchpunkt IV.).

Das BFA stellte fest, dass sich der Beschwerdeführer durch die Beantragung und die Ausstellung eines gültigen

russischen Reisedokuments wieder freiwillig unter den Schutz seines Heimatlandes gestellt habe. Es sei daher davon

auszugehen, dass die Gründe, die zu der Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft geführt haben, nicht mehr vorliegen

würden. Beweiswürdigend führte das BFA aus, dass der Beschwerdeführer bewiesen habe, dass er problemlos in den

Heimatstaat ein- und aus diesem auch wieder ausreisen und sich dort frei bewegen könne. Die zuständige

Aufenthaltsbehörde sei gem. § 7 Abs. 3 AsylG verständigt worden und hätte dem Beschwerdeführer nachweislich einen

Aufenthaltstitel "Daueraufenthalt EU" erteilt. Daher habe ihm der Status des Asylberechtigten gem. § 7 Abs. 1 Z 2 AsylG

aberkannt werden können, obwohl seit der Anerkennung bereits mehr als fünf Jahre vergangen seien. Aufgrund seines

mittlerweile siebzehnjährigen Aufenthaltes, der familiären Verwurzelung im Bundesgebiet, den bisherigen

Arbeitstätigkeiten und Ausbildungen sei eine Rückkehrentscheidung als nicht verhältnismäßig anzusehen.

8. Mit Schriftsatz vom 02.03.2020 erhob der Beschwerdeführer fristgerecht das Rechtsmittel der Beschwerde wegen

der Verletzung von Verfahrensvorschriften und der Rechtswidrigkeit des Inhaltes. Darin führte der Beschwerdeführer

aus, dass ihm niemals der Aufenthaltstitel "Daueraufenthalt EU" erteilt worden sei. Es gebe daher keine rechtliche
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Grundlage für das Aberkennungsverfahren. Außerdem handle es sich bei einem einmaligen Besuch nicht um eine

"Unterschutzstellung" im Herkunftsland, weshalb kein Tatbestand im Sinne des Art. 1 Abschnitt C Z 1 GFK gegeben sei.

Eine solche Unterschutzstellung erfordere den Willen, die Beziehungen zum Herkunftsstaat zu normalisieren und sich

wieder unter dessen Schutz zu stellen, woraus sich die Notwendigkeit einer gewissen Nachhaltigkeit der Zuwendung

zum Heimatstaat ergebe. Der Besuch eines alten oder kranken Elternteiles sei nach dem UNHCR-Handbuch anders zu

beurteilen, als regelmäßige Ferienaufenthalte. Durch eine bloße Anwesenheit könne nicht ohne weiteres auf die

Inanspruchnahme von Schutz geschlossen werden.

Das Bundesverwaltungsgericht hat wie folgt erwogen:

1. Feststellungen:

Der entscheidungsrelevante Sachverhalt steht fest. Auf Grundlage der Beschwerde gegen den angefochtenen Bescheid

des BFA, der im Verfahren vorgelegten Dokumente, der Einsichtnahme in die bezughabenden Verwaltungsakte, sowie

der Einsichtnahme in das Zentrale Melderegister, das Zentrale Fremdenregister und Strafregister werden folgende

Feststellungen getroffen und der Entscheidung zugrunde gelegt:

1.1 Der volljährige Beschwerdeführer führt den Namen XXXX , ist am XXXX geboren, Staatsangehöriger der Russischen

Föderation sowie Zugehöriger der Volksgruppe der Tschetschenen. Er bekennt sich zum muslimischen Glauben.

Er reiste im Februar 2003 illegal in das Bundesgebiet ein und stellte einen Antrag auf Asyl, dem im Berufungsverfahren

mit Bescheid des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 02.02.2004, Zahl 244.442/0-VII/20/03, stattgegeben und dem

Beschwerdeführer gem. § 7 AsylG 1997 der Status des Asylberechtigten zuerkannt wurde. Gem. § 12 leg.cit. AsylG 1997

wurde die Feststellung getroffen, dass diesem damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.

Der Zuerkennung lag im Wesentlichen zugrunde, dass der Beschwerdeführer aus Gründen der Nationalität in

Verbindung mit feindlicher politischer Gesinnung verfolgt werde. Es komme dem Umstand, dass der Asylwerber aktuell

von russischen Sicherheitskräften gesucht werde, besondere Bedeutung zu. Vor dem Hintergrund des

Länderdokumentationsmaterials, nach welchem kaukasisch aussehende Personen unter einer Art Generalverdacht

stehen würden, sei der Sachverhalt dahingehend rechtlich umzuwerten, dass dem Asylwerber Verfolgung aus

politischen Gründen drohe, weil in ihm ein in Verdacht stehender oppositioneller des russischen Staates

tschetschenischer Herkunft gesehen werde.

1.2 Der Beschwerdeführer verfügt über einen von der russischen Botschaft in Wien am 10.04.2015 ausgestellten

russischen Auslandsreisepass und einen im Juli 2002 ausgestellten Inlandsreisepass und ist nach Zuerkennung des

Status des Asylberechtigten im Jahr 2016 für zwei Wochen legal in den Herkunftsstaat gereist, um seine Schwester

nach einer Wirbelsäulenoperation zu besuchen.

1.3 Nicht festgestellt werden kann, dass der Beschwerdeführer in Tschetschenien respektive der Russischen

Föderation aus Gründen der Rasse, der Religion, der Nationalität, der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen

Gruppe oder wegen seiner politischen Ansichten bedroht wäre. Im Entscheidungszeitpunkt konnte keine aktuelle

Gefährdung des Beschwerdeführers in der Russischen Föderation festgestellt werden. Ebenfalls nicht festgestellt

werden kann, dass der Beschwerdeführer im Fall seiner Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach

Tschetschenien respektive in die Russische Föderation in seinem Recht auf Leben gefährdet, der Folter oder

unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen oder von der Todesstrafe bedroht wäre. Der

Beschwerdeführer liefe dort nicht Gefahr, grundlegende und notwendige Lebensbedürfnisse wie Nahrung, Kleidung

sowie Unterkunft nicht befriedigen zu können und in eine ausweglose bzw. existenzbedrohende Situation zu geraten.

Der Beschwerdeführer spricht Tschetschenisch auf muttersprachlichem Niveau, zudem spricht er Russischen und

verfügt über zahlreiche Angehörige sowie eine Wohnmöglichkeit im Herkunftsstaat. Seine Eltern sowie seine zwei

Schwestern halten sich nach wie vor im Heimatstaat auf. Er hat in seinem Herkunftsstaat 11 Schulklassen

abgeschlossen und anschließend drei Jahre die landwirtschaftliche Berufsschule besucht.

1.4 Der Beschwerdeführer weist folgende strafgerichtliche Verurteilung auf: Landesgericht für Strafsachen Graz, 220,

HV 4/2019i gem. § 12 3. Fall StGB § 28a (1) 5. Fall SMG, §§ 27 (1) Z 1 2. Fall, § 27 (2) SMG; Freiheitsstrafe von 12

Monaten, davon Freiheitsstrafe 9 Monate bedingt, unter Setzung einer Probezeit für 3 Jahre.

1.5 Der Beschwerdeführer ist unter Begleitung seines Hausarztes Dr. Moser in einem Substitutionsprogramm, nimmt

Substitol und gibt monatlich Harnproben ab. Dem aktuellen Länderinformationsblatt der Staatendokumentation kann
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entnommen werden, dass es auch in der Russischen Föderation ein Drogenersatzprogramm und Reha-Kliniken für

Drogenabhängige gibt. Ansonsten leidet der Beschwerdeführer an keinen lebensbedrohlichen Erkrankungen, ist

gesund und arbeitsfähig. Da der BF sonst keine gesundheitlichen Einschränkungen hat und keine schweren

Vorerkrankungen ist nicht davon auszugehen, dass der BF durch eine etwaige Erkrankung an das COVID-19 Virus eine

schwere Erkrankung oder gar den Tod erleiden würde.

In Österreich hat der Beschwerdeführer zwischen 2004 und 2019 mehrere Beschäftigungen ausgeübt, Arbeitslosengeld

sowie Notstandshilfe bezogen. Er hat außerdem eine Schweißerausbildung, den Staplerschein sowie den Kranschein

gemacht und spricht Oießend Deutsch. Derzeit arbeitet er fallweise geringfügig im Projekt OPine der Caritas, wobei

die Geringfügigkeitsgrenze nicht überschritten wird. Er lebt mit seiner geschiedenen Frau sowie seinen vier Kindern

zusammen. Seine Exfrau arbeitet als Aufräumerin in der Kirche, zwei seiner Kinder arbeiten, eines hat eine Lehrstelle

als Elektriker und eines besucht nach wie vor die Schule.

1.6. Insbesondere zur allgemeinen Situation und Sicherheitslage, zur allgemeinen Menschenrechtslage, zu

Grundversorgung und Wirtschaft sowie zur Lage von Rückkehrern in der Russischen Föderation wird Folgendes

festgestellt:

Neueste Ereignisse -Integrierte Kurzinformationen

Ab sofort können in Russland auch Einzelpersonen, die für Medien arbeiten, als "ausländische Agenten" eingestuft

werden (Standard Online 3.12.2019). Präsident Putin erließ am 2.12.2019 einen entsprechenden Zusatzartikel zu dem

Gesetz, mit dem ausländische Medien als Agenten eingestuft werden können. Der Zusatzartikel gilt für diejenigen

Personen, deren Medium zuvor von den Behörden auf eine entsprechende Liste gesetzt wurden (Zeit Online

3.12.2019). Davon betroQen sein könnten beispielsweise Mitarbeiter des staatlichen US-Radiosenders Voice of America

und Radio Free Europe, die bereits vom Justizministerium als "ausländische Agenten" erfasst worden sind (Zeit Online

3.12.2019, vgl. Dekoder 26.11.2019). Menschenrechtsorganisationen äußerten sich besorgt und bezeichneten das

Gesetz als "weiteren Schritt zur Einschränkung freier und unabhängiger Medien" in Russland.

"Politische Lage

D i e Russische Föderation h a t c a . 1 4 3 Millionen Einwohner (C IA 29.7.2019, vg l . G I Z 8.2019c). Russland i s t eine

Präsidialdemokratie mit föderativem Staatsaufbau. Der Präsident verfügt über weit reichende exekutive Vollmachten,

insbesondere i n der Außen-und Sicherheitspolitik (GIZ 8.2019a, vgl . EASO 3.2017). E r ernennt a u f Vorschlag der

Staatsduma den Vorsitzenden der Regierung, die stellvertretenden Vorsitzenden und die Minister und entlässt sie (GIZ

8.2019a). Wladimir Putin ist im März 2018 bei der Präsidentschaftswahl mit 76,7% im Amt bestätigt worden

(Standard.at 19.3.2018, vgl. FH 4.2.2019). Die Wahlbeteiligung lag der Nachrichtenagentur TASS zufolge bei knapp 67%

und erfüllte damit nicht ganz die Erwartungen der Präsidialadministration (Standard.at 19.3.2018). Putins wohl stärkster

Widersacher Alexej Nawalny durfte nicht bei der Wahl kandidieren. E r war zuvor i n einem von vielen a ls politisch

motivierten Prozess verurteilt worden und rief daraufhin zum Boykott der Abstimmung auf, um die Wahlbeteiligung zu

drücken (Presse.at 19.3.2018, vgl. FH 4.2.2019). Oppositionelle Politiker und die Wahlbeobachtergruppe Golos hatten

mehr als 2.400 Verstöße gezählt, darunter mehrfach abgegebene Stimmen und die Behinderung von Wahlbeobachtern.

Wähler waren demnach auch massiv unter Druck gesetzt worden, u m a n d e r W a h l teilzunehmen. A u c h die

Wahlkommission wies auf mutmaßliche Manipulationen hin (Tagesschau.de 19.3.2018, FH 1.2018). Putin kann dem

Ergebnis zufolge nach 18Jahren an der Staatsspitze weitere sechs Jahre das Land führen. Gemäß der Verfassung darf er

nach dem Ende seiner sechsjährigen Amtszeit nicht erneut antreten, da es eine Beschränkung auf zwei aufeinander

folgende Amtszeiten gibt (Tagesschau.de 19.3.2018,vgl. OSCE/ODIHR 18.3.2018).

Die Verfassung wurde per Referendum am 12.12.1993 mit 58,4% der Stimmen angenommen. Sie garantiert die

Menschen-und Bürgerrechte. Das Prinzip der Gewaltenteilung ist zwar in der Verfassung verankert, jedoch verfügt der

Präsident über eine Machtfülle, die ihn weitgehend unabhängig regieren lässt. Er ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte,

trägt die Verantwortung für die Innen-und Außenpolitik und kann die Gesetzentwürfe des Parlaments blockieren. Die

Regierung ist dem Präsidenten untergeordnet, der den Premierminister mit Zustimmung der Staatsduma ernennt. Das

Zweikammerparlament, bestehend aus Staatsduma und Föderationsrat, ist in seinem EinOuss stark beschränkt. Der

Föderationsrat ist als "obere Parlamentskammer" das Verfassungsorgan, das die Föderationssubjekte auf föderaler

Ebene vertritt. Er besteht aus 178 Abgeordneten: Jedes Föderationssubjekt entsendet je einen Vertreter aus Exekutive

und Legislative in den Föderationsrat. Die Staatsduma mit 450 Sitzen wird für vier Jahre nach dem Verhältniswahlrecht



auf der Basis von Parteilisten gewählt. Es gibt eine Sieben-Prozent-Klausel. Wichtige Parteien sind: die Regierungspartei

Einiges Russland (Jedinaja Rossija) mit 1,9 Millionen Mitgliedern und Gerechtes Russland (SpravedlivajaRossija) mit

400.000 Mitgliedern; die Kommunistische Partei der Russischen Föderation (KPRF) mit 150.000 Mitgliedern, d ie die

Nachfolgepartei der früheren KP ist; die Liberaldemokratische Partei (LDPR) mit 185.000 Mitgliedern, die populistisch

und nationalistisch ausgerichtet ist; die Wachstumspartei (Partija Rosta), die sich zum Neoliberalismus bekennt; Jabloko,

eine demokratisch-liberale Partei mit 55.000 Mitgliedern; die Patrioten Russlands (Patrioty Rossii), linkszentristisch, mit

85.000 Mitgliedern; die Partei der Volksfreiheit (PARNAS) und die demokratisch-liberale Partei mit 58.000 Mitgliedern

(GIZ 5.2019a). Die Zusammensetzung der Staatsduma nach Parteimitgliedschaft gliedert sich wie folgt: Einiges Russland

(339 Sitze), Kommunistische Partei Russlands (42 Sitze), Liberaldemokratische Partei Russlands (40 Sitze), Gerechtes

Russland (23 Sitze), Vaterland-Partei (1 Sitz), Bürgerplattform (1 Sitz) (AA 14.2.2019b). Die sogenannte Systemopposition

stellt die etablierten Machtverhältnisse nicht in Frage und übt nur moderate Kritik am Kreml (SWP 11.2018). Die Nicht-

Systemopposition unterstützt zwar die parlamentarische Demokratie als Organisationsform der Politik, nimmt aber

nicht an Wahlen teil, da ihnen die Teilnahme wegen der restriktiven Regeln oder vermeintlicher Formalfehler versagt

wird (Dekoder 24.5.2016)

Russland ist eine Föderation, die aus 85 Föderationssubjekten (einschließlich der international umstrittenen

Einordnung der Republik Krim und der Stadt föderalen Ranges, Sewastopol) mit unterschiedlichem Autonomiegrad

besteht. Die Föderationssubjekte (Republiken, Autonome Gebiete, Autonome Kreise, Gebiete, Regionen und Föderale

Städte) verfügen über jeweils eine eigene Legislative und Exekutive (GIZ 7.2018a, vgl. AA 5.2018b). Die Gouverneure der

Föderationssubjekte werden auf Vorschlag der jeweils stärksten Fraktion der regionalen Parlamente vom

Staatspräsidenten ernannt. Dabei wählt der Präsident aus einer Liste dreier vorgeschlagener Kandidaten den

Gouverneur aus (GIZ 7.2018a).

Russland ist eine Föderation, die aus 85 Föderationssubjekten (einschließlich der international umstrittenen Annexion

der Republik Krim und der Stadt föderalen Ranges Sewastopol) mit unterschiedlichem Autonomiegrad besteht. Die

Föderationssubjekte (Republiken, Autonome Gebiete, Autonome Kreise, Gebiete, Regionen u n d Föderale Städte)

verfügen über jeweils eine eigene Legislative und Exekutive (GIZ 8.2019a, vgl. A A 14.2.2019b). Die Gouverneure der

Föderationssubjekte werden a u f Vorschlag d e r jewei ls stärksten Fraktion d e r regionalen Parlamente vom

Staatspräsidenten ernannt. Dabei wählt d e r Präsident a u s einer L iste dreier vorgeschlagener Kandidaten den

Gouverneur aus (GIZ 8.2019a).

E s wurden acht Föderationskreise (Nordwestrussland, Zentralrussland, Südrussland, Nordkaukasus, Wolga, Ural,

Sibirien, Ferner Osten) geschaQen, denen jeweils ein Bevollmächtigter des Präsidenten vorsteht. Der Staatsrat der

Gouverneure tagt unter Leitung des Präsidenten und gibt der Exekutive Empfehlungen zu aktuellen politischen Fragen

und zu Gesetzesprojekten. Nach der Eingliederung der Republik Krim und der Stadt Sewastopol i n die Russische

Föderation wurde am 21.3.2014 der neunte Föderationskreis Krim gegründet. Die konsequente Rezentralisierung der

Staatsverwaltung führt seit 2000 zu politischer und wirtschaftlicher Abhängigkeit der Regionen vom Zentrum. Diese

Tendenzen wurden b e i der AbschaQung der Direktwahl der Gouverneure in den Regionen und der erneuten

Unterordnung der regionalen und kommunalen Machtorgane unter das föderale Zentrum ("exekutive Machtvertikale")

deutlich (GIZ 8.2019a).

Bei den Regionalwahlen am 8.9.2019 in Russland hat die Regierungspartei Einiges Russland laut Angaben der

Wahlleitung in den meisten Regionen ihre Mehrheit verteidigt. Im umkämpften Moskauer Stadtrat verlor sie allerdings

viele Mandate (Zeit Online 9.9.2019). Hier stellt die Partei künftig nur noch 25 von 45 Vertretern, zuvor waren es 38. Die

Kommunisten, die bisher fünf Stadträte stellten, bekommen 13 Sitze. Die liberale Jabloko-Partei bekommt vier und die

linksgerichtete Partei Gerechtes Russland drei Sitze (ORF 18.9.2019). Die beiden letzten waren bisher nicht im Moskauer

Stadtrat vertreten. Zuvor sind zahlreiche Oppositionskandidaten von der Wahl ausgeschlossen worden, w a s zu

Protesten geführt hat (Zeit Online 9.9.2019), bei denen mehr als 1000 Demonstranten festgenommen wurden (Kleine

Zeitung 28.7.2019). Viele von den Oppositionskandidaten haben zu einer "smarten Abstimmung" aufgerufen. Die

Bürgerinnen sollten alles wählen -nur nicht die Kandidaten der Regierungspartei. Bei den für die russische Regierung

besonders wichtigen Gouverneurswahlen gewannen die Kandidaten der Regierungspartei überall. Umfragen hatten

der Partei wegen der Unzufriedenheit über die wirtschaftliche Lage im Land teils massive Verluste vorhergesagt (Zeit

Online 9.9.2019).

0.1. Tschetschenien



Die Tschetschenische Republik ist eine der 22 Republiken der Russischen Föderation. Die Fläche beträgt 15.647

km2(Rüdisser 11.2012) und lautoffizieller Bevölkerungsstatistik der Russischen Föderation zum 1.1.2019 beläuft sich die

Einwohnerzahl Tschetscheniens auf 1,4 Millionen (GKS 24.1.2019), wobei die oTziellen Angaben von unabhängigen

Medien infrage gestellt werden. Laut Aussagen des Republiksoberhauptes Ramzan Kadyrow sollen rund 600.000

Tschetschenen außerhalb der Region leben -eine Hälfte davon in der Russischen Föderation, die andere Hälfte im

Ausland. Experten zufolge hat die Hälfte Tschetschenien während der Kriege nach dem Zerfallder Sowjetunion

verlassen, bei der anderen Hälfte handelt es sich um Siedlungsgebiete außerhalb Tschetscheniens. Diese entstanden

bereits vor über einem Jahrhundert , teilweise durch Migration aus dem Russischen in das Osmanische Reich, und zwar

über Anatolien bis in den arabischen Raum. Was die Anzahl von Tschetschenen in anderen russischen Landesteilen

anbelangt, ist es aufgrund der öffentlichen Datenlage schwierig, verlässliche Aussagen zu treffen (ÖB Moskau 12.2018).

I n Bezug auf Fläche und Einwohnerzahl i s t Tschetschenien mit der Steiermark vergleichbar. Etwa d i e Hälfte des

tschetschenischen Territoriums besteht aus Ebenen im Norden und Zentrum der Republik. Heutzutage ist die Republik

eine nahezu monoethnische: 95,3% der Bewohner Tschetscheniens gaben[bei der letzten Volkszählung] 2010 an,

ethnische Tschetschenen zu sein (Rüdisser 11.2012).

In Tschetschenien gilt Ramzan Kadyrow als Garant Moskaus für Stabilität. Mit Duldung der russischen Staatsführung hat

er in der Republik ein autoritäres Herrschaftssystem geschaQen, das vollkommen auf seine eigene Person ausgerichtet

ist und weitgehend außerhalb des föderalen Rechtsrahmens funktioniert (ÖB Moskau 12.2018, vgl. A A 13.2.2019).

Fraglich bleibt auch die föderale Kontrolle über die tschetschenischen Sicherheitskräfte, deren faktische Loyalität

vorrangig dem Oberhaupt der Republik gilt. I m Juni 2016 beschloss das tschetschenische Parlament die vorzeitige

Selbstauflösung, um vorgezogene Neuwahlen parallel zu den Wahlen zum Oberhaupt der Republik durchzuführen. Bei

den Wahlen vom 18.9.2016 lag d ie Wahlbeteiligung in Tschetschenien weit über dem landesweiten Durchschnitt.

Kadyrow wurde laut oTziellen Angaben bei hoher Wahlbeteiligung mit überwältigender Mehrheit für eine weitere

Amtszeit von fünf Jahren gewählt. Unabhängige Medien berichteten über Unregelmäßigen bei den Wahlen. Auch im

Vorfeld der Wahlen hatte Human Rights Watch über massive Druckausübung auf Kritiker des derzeitigen Machthabers

berichtet. Das tschetschenische Oberhaupt bekundet immer wieder seine absolute Loyalität gegenüber dem Kreml.

Gegen vermeintliche Extremisten und deren Angehörige, aber auch gegen politische Gegner, wird rigoros vorgegangen

(ÖB Moskau 12.2018, vgl. AA 13.2.2019). Um d i e Kontrolle ü b e r d i e Republik z u behalten, wendetKadyrow

unterschiedliche Formen der Gewalt an, wie z.B. Entführungen, Folter und außergerichtliche Tötungen (FH 4.2.2019, vgl.

AA 13.2.2019).

Während der mittlerweile über zehn Jahre dauernden Herrschaft des amtierenden Republikführers Ramzan Kadyrow

gestaltete sich Tschetscheniens Verhältnis zur Russischen Föderation ambivalent. Einerseits ist Kadyrow bemüht, die

Zugehörigkeit der Republik zu Russland mit Nachdruck zu bekunden, tschetschenischen Nationalismus mit russischem

Patriotismus zu verbinden, Russlands Präsidenten i n d e r tschetschenischen Hauptstadt Grozny a l s Staatsikone

auszustellen u n d s i c h a l s "Fußsoldat Putins" z u präsentieren. Andererseits h a t e r das Föderationssubjekt

Tschetschenien so weit in einen Privatstaat verwandelt, dass in der Umgebung des russischen Präsidenten die Frage

gestellt wird, inwieweit s ich d i e v o n Wladimir Putin ausgebaute "föderale Machtvertikale" dorthin erstreckt. Zu

Kadyrows Eigenmächtigkeit gehört auch eine Außenpolitik, die sich vor allem an den Mittleren Osten und die gesamte

islamische Welt richtet. K e i n anderer regionaler Führer beansprucht e i n e vergleichbare, ü b e r s e i n eigenes

Verwaltungsgebiet und die Grenzen Russlands hinausreichende Rolle. Kadyrow inszeniert Tschetschenien als Anwalt

e ines russländischen Vielvölker-Zusammenhalts, i s t a b e r längst zum "inneren Ausland" Russlands geworden.

Deutlichster Ausdruck dieser Entwicklung ist ein eigener Rechtszustand, in dem islamische und gewohnheitsrechtliche

Regelungssysteme sowie die Willkür des Republikführers in Widerspruch zur Gesetzgebung Russlands geraten (SWP

3.2018).

1. Sicherheitslage

Wie verschiedene Anschläge mit zahlreichen Todesopfern in den letzten Jahren gezeigt haben, kann es in Russland,

auch außerhalb der Kaukasus-Region, zu Anschlägen kommen. Todesopfer forderte zuletzt ein Terroranschlag in der

Metro von St. Petersburg im April 2017. Die russischen Behörden halten ihre Warnung vor Anschlägen aufrecht und

rufen weiterhin z u besonderer Vorsicht a u f ( A A 3.9.2019a, vgl. BMeiA 3.9.2019, G I Z 8.2019d). Trotz verschärfter



Sicherheitsmaßnahmen k a n n d a s R i s i k o v o n Terrorakten n i c h t ausgeschlossen w e r d e n . Die russischen

Sicherheitsbehörden weisen vor allem auf eine erhöhte Gefährdung durch Anschläge gegen öQentliche Einrichtungen

und größere Menschenansammlungen hin (Untergrundbahn, Bahnhöfe und Züge, Flughäfen etc.) (EDA 3.9.2019).

Russland tritt als Protagonist internationaler Terrorismusbekämpfung auf und begründet damit seinen Militäreinsatz in

Syrien. V o m Beginn d e s zweiten Tschetschenienkriegs 1 9 9 9 b i s i n s Jahr 2013 s a h e s s i c h m i t 7 5 größeren

Terroranschlägen auf seinem Staatsgebiet konfrontiert, die Hunderten Zivilisten das Leben kosteten. Verantwortlich

dafür w a r e i n e ü b e r Tschetschenien hinausgehende Aufstandsbewegung im Nordkaukasus. D i e gewaltsamen

Zwischenfälle am Südrand der Russischen Föderation gingen 2014 um 46% und 2015 um weitere 51% zurück. Auch im

Global Terrorism Index, der die Einwirkung des Terrorismus je nach Land misst, spiegelt sich diese Entwicklung wider.

Demnach stand Russland 2011 noch an neunter Stelle hinter mittelöstlichen, afrikanischen und südasiatischen Staaten,

weit vor jedem westlichen Land. Im Jahr 2016 rangierte es dagegen nur noch auf Platz 30 hinter Frankreich (Platz 29),

aber vor Großbritannien (Platz 34) und den USA (Platz 36). Nach der Militärintervention in Syrien Ende September 2015

erklärte der sogenannte Islamische Staat (IS) Russland d e n Dschihad und übernahm d i e Verantwortung f ü r den

Abschuss eines russischen PassagierOugzeugs über dem Sinai mit 224 Todesopfern. Seitdem ist der Kampf gegen die

Terrormiliz zu einer Parole russischer Außen-und Sicherheitspolitik geworden, auch wenn der russische Militäreinsatz

in Syrien gewiss nicht nur von diesem Ziel bestimmt ist, sondern die Großmachtrolle Russlands im Mittleren Osten

stärken soll. Moskau appelliert beim Thema Terrorbekämpfung an die internationale Kooperation (SWP 4.2017).Eine

weitere Tätergruppe rückt in Russland ins Zentrum der Medienaufmerksamkeit, nämlich Islamisten aus Zentralasien.

Die Zahl der Zentralasiaten, die beim sog. IS kämpfen, wird auf einige tausend geschätzt (Deutschlandfunk 28.6.2017).

1.1. Tschetschenien

Als Epizentrum der Gewalt i m Kaukasus galt lange Zeit Tschetschenien. D ie Republik ist i n der Topographie des

bewaQneten Aufstands mittlerweile aber zurückgetreten; angeblich sind dort nur noch kleinere Kampfverbände aktiv.

Dafür kämpfen Tschetschenen in zunehmender Zahl an unterschiedlichen Fronten außerhalb ihrer Heimat -etwa in der

Ostukraine sowohl auf Seiten pro-russischer Separatisten als auch auf der ukrainischen Gegenseite, sowie in Syrien und

i m Irak (SWP 4.2015). I n Tschetschenien konnte der Kriegszustand überwunden und e in Wiederaufbau eingeleitet

werden. In einem Prozess der"Tschetschenisierung" wurde die Aufstandsbekämpfung im zweiten Tschetschenienkrieg

an lokale Sicherheitskräfte delegiert, die sogenannten Kadyrowzy. Diese auf den ersten Blick erfolgreiche Strategie

steht aber kaum für nachhaltige Befriedung (SWP 4.2017).

I m Jahr 2018 wurden i n Tschetschenien mindestens 3 5 Menschen Opfer d e s bewaQneten KonOikts, v o n denen

mindestens 26 getötet und neun weitere verletzt wurden. Unter den Opfern befanden sich drei Zivilisten (zwei getötet,

einer verletzt), elf Exekutivkräfte (drei getötet, acht verletzt) und 21 Aufständische (alle getötet). Im Vergleich zu 2017,

als es 75 Opfer gab, sank die Gesamtopferzahl 2018 um 53,3%. In der ersten Hälfte des Jahres 2019 wurden in

Tschetschenien zwei Personen getötet und vier verletzt(Caucasian Knot 30.8.2019). Seit Jahren ist im Nordkaukasus

nicht mehr Tschetschenien Hauptkonfliktzone, sondern Dagestan (ÖB Moskau 12.2018).

2. Rechtsschutz / Justizwesen

Es gibt in der Russischen Föderation Gerichte bezüglich Verfassungs-, Zivil-, Administrativ-und Strafrecht. Es gibt den

Verfassungsgerichtshof, d e n Obersten Gerichtshof, föderale Gerichtshöfe und d i e Staatsanwaltschaft. Die

Staatsanwaltschaft ist verantwortlich für Strafverfolgung und hat die Aufsicht über die Rechtmäßigkeit der Handlungen

von Regierungsbeamten. Strafrechtliche Ermittlungen werden vom Ermittlungskomitee geleitet (EASO 3.2017). Die

russischen Gerichte sind laut Verfassung unabhängig, allerdings kritisieren sowohl internationale Gremien (EGMR, EuR)

a l s a u c h nationale Organisationen (Ombudsmann, Menschenrechtsrat) regelmäßig Missstände i m russischen

Justizwesen. Einerseits kommt es immer wieder z u politischen EinOussnahmen auf Prozesse, andererseits beklagen

viele Bürger d i e schleppende Umsetzung von Urteilen bei zivilrechtlichen Prozessen (ÖB Moskau12.2018). Der

Judikative mangelt es auch an Unabhängigkeit von der Exekutive, und beruOiches Weiterkommen in diesem Bereich ist

an die Einhaltung der Präferenzen des Kremls gebunden (FH 4.2.2019).

In Strafprozessen kommt es nur sehr selten zu Freisprüchen der Angeklagten. Laut einer Umfrage des Levada-

Zentrums über das Vertrauen der Bevölkerung in die staatlichen Institutionen Ende 2018 rangieren die Gerichte, die

Staatsanwaltschaft und die Polizei eher im unteren Bereich. 33% der Befragten zweifeln daran, dass man den

Gerichten vertrauen kann, 25% sind überzeugt, dass die Gerichte das Vertrauen der Bevölkerung nicht verdienen und



nur 28% geben an, ihnen zu vertrauen (ÖB Moskau 12.2018). Der Kampf der Justiz gegen Korruption steht mitunter im

Verdacht einer Instrumentalisierung a u s wirtschaftlichen bzw. politischen Gründen ( Ö B Moskau 12.2018, vgl . AA

13.2.2019). So wurde in einem aufsehenerregenden Fall der amtierende russische Wirtschaftsminister Alexei Ulyukayev

im November 2016 verhaftet und im Dezember 2017 wegen Korruptionsvorwürfen seitens des mächtigen Leiters des

Rohstoffunternehmens Rosneft zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt (ÖB Moskau 12.2018).

2 0 1 0 ratiWzierte Russland d a s 1 4 . Zusatzprotokoll d e r Europäischen Menschenrechtskonvention(EMRK), das

Änderungen im Individualbeschwerdeverfahren vorsieht. Das 6. Zusatzprotokoll über die AbschaQung der Todesstrafe

ist zwar unterschrieben, wurde jedoch nicht ratiWziert. Der russische Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat jedoch das

Moratorium über die Todesstrafe im Jahr 2009 bis zur RatiWkation des Protokolls verlängert, so dass die Todesstrafe de

facto abgeschaQt ist. Auch das Römer Statut des Internationalen Strafgerichtshofs wurde von Russland nicht ratiWziert.

Spannungsgeladen ist das Verhältnis der russischen Justiz z u den Urteilen des EGMR. Moskau sieht i m EGMR ein

politisiertes Organ, das die Souveränität Russlands untergraben möchte (ÖB Moskau 12.2018). Im Juli 2015 stellte der

russische Verfassungsgerichtshof klar, dass bei einer der russischen Ver fassung widersprechenden

Konventionsauslegung seitens des EGMR das russische Rechtssystem aufgrund der Vorrangstellung des Grundgesetzes

gezwungen sein wird, auf die buchstäbliche Befolgung der Entscheidung des Straßburger Gerichtes zu verzichten.

Diese Position des Verfassungsgerichtshofs wurde im Dezember 2015 durch ein Föderales Gesetz unterstützt, welches

dem VfGH das Recht einräumt, Urteile internationaler Menschenrechtsinstitutionen nicht umzusetzen, wenn diese

nicht mit der russischen Verfassung in Einklang stehen (ÖB Moskau 12.2018, vgl. AA 13.2.2019, US DOS 13.3.2019). Der

russische Verfassungsgerichtshof zeigt sich allerdings um grundsätzlichen Einklang zwischen internationalen

gerichtlichen Entscheidungen und der russischen Verfassung bemüht (ÖB Moskau 12.2018).

Am 10.2.2017 fällte das Verfassungsgericht eine Entscheidung zu Artikel 212.1 des Strafgesetzbuchs, der wiederholte

Verstöße gegen d a s Versammlungsrecht a l s Straftat deWniert. Die Richter entschieden, die Abhaltung einer

"nichtgenehmigten" friedlichen Versammlung allein stelle noch keine Straftat dar. Am 22.2.2017 überprüfte das

Oberste Gericht das Urteil gegen den Aktivisten Ildar Dadin, der wegen seiner friedlichen Proteste eine Freiheitsstrafe

auf Grundlage von Artikel 212.1. erhalten hatte, u n d ordnete seine Freilassung a n . I m Jul i 2017 trat eine neue

Bestimmung in Kraft, wonach die Behörden Personen die russische Staatsbürgerschaft aberkennen können, wenn sie

diese mit der "Absicht" angenommen haben, die "Grundlagen der verfassungsmäßigen Ordnung d e s Landes

anzugreifen". NGOs kritisierten d e n Wortlaut des Gesetzes, der nach ihrer Ansicht Spielraum für willkürliche

Auslegungen bietet (AI 22.2.2018).

Die Strafverfolgungs-oder Strafzumessungspraxis unterscheidet nicht nach Merkmalen wie ethnischer Zugehörigkeit,

Religion oder Nationalität. E s gibt jedoch Hinweise a u f selektive Strafverfolgung, d i e auch sachfremd, etwa aus

politischen Gründen oder wirtschaftlichen Interessen, motiviert sein kann (AA 13.2.2019).

Repressionen Dritter, d ie sich gezielt gegen bestimmte Personen oder Personengruppen wegen ihrer ethnischen

Zugehörigkeit, Religion, Nationalität oder Zugehörigkeit z u einer bestimmten sozialen Gruppe richten, äußern sich

hauptsächlich in homophoben, fremdenfeindlichen oder antisemitischen Straftaten, die von Seiten des Staates nur in

einer Minderheit der Fälle zufriedenstellend verfolgt und aufgeklärt werden (AA 13.2.2019).

2.1. Tschetschenien und Dagestan

Das russische föderale Recht gilt für die gesamte Russische Föderation, einschließlich Tschetscheniens und Dagestans.

Neben dem russischen föderalen Recht spielen sowohl Adat als auch Scharia eine wichtige Rolle i n Tschetschenien.

Republiksoberhaupt Ramzan Kadyrow unterstreicht die Bedeutung, die der Einhaltung des russischen Rechts

zukommt, verweist zugleich aber auch auf den Stellenwert des Islams und der tschetschenischen Tradition.

Das Adat ist eine Art Gewohnheitsrecht, das soziale Normen und Regeln festschreibt. Dem Adat-Recht kommt in

Zusammenhang mit der tschetschenischen Lebensweise eine maßgebliche Rolle zu. Allgemein gilt, dass das Adat für

al le Tschetschenen gilt , unabhängig v o n ihrer Clanzugehörigkeit. Das Adat deckt nahezu a l le gesellschaftlichen

Verhältnisse in Tschetschenien ab und regelt die Beziehungen zwischen den Menschen. Im Laufe der Jahrhunderte

wurden diese Alltagsregeln von einer Generation an die nächste weitergegeben. Das Adat ist in Tschetschenien in

Ermangelung einer Zentralregierung bzw. einer funktionierenden Gesetzgebung erstarkt. Daher dient das Adat als

Rahmen für die gesellschaftlichen Beziehungen. In der tschetschenischen Gesellschaft ist jedoch auch die Scharia von

Bedeutung. Die meisten Tschetschenen sind sunnitische Muslime und gehören der suWstischen Glaubensrichtung des



sunnitischen Islams an [Anm. d. Staatendokumentation: für Informationen bezüglich SuWsmus vgl.: ÖIF Monographien

(2013): Glaubensrichtungen im Islam]. Der SuWsmus enthält u. a.auch Elemente der Mystik. Eine sehr kleine Minderheit

der Tschetschenen sind Salafisten (EASO 9.2014). Scharia-Gerichtsbarkeit bildet am Südrand der Russischen Föderation

eine Art "alternativer Justiz". Sie steht zwar in Widerspruch zur Gesetzgebung Russlands, wird aber, mit Einverständnis

der involvierten Parteien, für Rechtsprechung auf lokaler Ebene eingesetzt (SWP 4.2015). Somit herrscht in

Tschetschenien ein Rechtspluralismus aus russischem Recht, traditionellen Gewohnheitsrecht (adat) einschließlich der

Tradition der Blutrache und Scharia-Recht. Hinzu kommt ein GeOecht an Loyalitäten, das den Einzelnen bindet. Nach

Ansicht von Kadyrow stehen Scharia und traditionelle Werte über den russischen Gesetzen (AA 13.2.2019). Somit

bewegt sich die Republik Tschetschenien in Wirklichkeit außerhalb der Gerichtsbarkeit des russischen Rechtssystems,

auch wenn sie theoretisch darunter fällt. Dies legt den Schluss nahe, dass sowohl Scharia als auch Adat zur Anwendung

kommen, und es unterschiedliche AuQassungen bezüglich der Frage gibt, welches der beiden Rechte einen stärkeren

EinOuss auf die Gesellschaft ausübt. Formal gesehen hat das russische föderale Recht Vorrang vor Adat und Scharia

(EASO 9.2014).

Die Sitte, Blutrache durch einen Blutpreis zu ersetzen, hat sich im letzten Jahrhundert in Tschetschenien weniger stark

durchgesetzt als in den anderen Teilrepubliken. Republiksoberhaupt Kadyrow fährt eine widersprüchliche Politik:

Einerseits spricht er sich öQentlich gegen die Tradition der Blutrache a u s u n d leitete 2 0 1 0 d e n Einsatz von

Versöhnungskommissionen ein, die zum Teil mit Druck auf die KonOiktparteien einwirken, von Blutrache abzusehen.

Andererseits ist er selbst in mehrere Blutrachefehden verwickelt. Nach wie vor gibt es Clans, welche eine Aussöhnung

verweigern (AA 13.2.2019).

In Einklang mit den Prinzipien des Föderalismus ist das tschetschenische Parlament autorisiert, Gesetze innerhalb der

Zuständigkeit eines Föderationssubjektes zu erlassen. Laut Artikel 6 der tschetschenischen Verfassung überwiegtdas

föderale Gesetz gegenüber dem tschetschenischen im Bereich d e r ausschließlichen Zuständigkeit d e r Föderalen

Regierung, wie beispielsweise Gerichtswesen und auswärtige Angelegenheiten, aber auch bei geteilten Zuständigkeiten

wie Minderheitenrechten undFamiliengesetzgebung. Bei Themen i m Bereich der ausschließlichen Zuständigkeit der

Republik überwiegt das tschetschenische Gesetz. Die tschetschenische Gesetzgebung besteht aus einem Höchstgericht

und 1 5 Distrikt-oder Stadtgerichten, sowie Friedensgerichten, einem Militärgericht und einem Schiedsgericht. Die

formale Qualität der Arbeit der Judikative ist vergleichbar mit anderen Teilen der Russischen Föderation, jedoch wird

ihre Unabhängigkeit stärker angegriQen a l s anderswo, d a Kadyrow u n d andere lokaleBeamte Druck auf Richter

ausüben (EASO 3.2017). So musste zum Beispiel im Mai 2016 der Vorsitzende des Obersten Gerichts Tschetscheniens

nach Kritik von Kadyrow zurücktreten, obwohl die Ernennung/Entlassung der Richter grundsätzlich zu den föderalen

Kompetenzen fällt (ÖB Moskau 12.2018).

D i e Bekämpfung v o n Extremisten g e h t l a u t glaubwürdigen Aussagen v o n lokalen N G O s mit rechtswidrigen

Festnahmen, Sippenhaft, Kollektivstrafen, spurlosem Verschwinden, Folter zur Erlangung von Geständnissen, fingierten

Straftaten, außergerichtlichen Tötungen und Geheimgefängnissen, in denen gefoltert wird, einher. Die strafrechtliche

Verfolgung der Menschenrechtsverletzungen ist unzureichend (AA 13.2.2019, vgl. ÖB Moskau 12.2018, AI 22.2.2018,

HRW 17.1.2019). Es gibt ein Gesetz, das die Verwandten von Terroristen zur Zahlung für erfolgte Schäden bei Angriffen

verpOichtet. Menschenrechtsanwälte kritisieren dieses Gesetz als kollektive Bestrafung. Angehörige von Terroristen

können auch aus Tschetschenien vertrieben werden (USDOS 13.3.2019). Recherchen oder Befragungen von Opfern vor

Ort durch NGOs sind nicht möglich; Regimeopfer müssten mitsamt ihren Familien Tschetschenien verlassen.

Bestimmte Gruppen genießen keinen eQektiven Rechtsschutz (AA 13.2.2019), hierzu gehören neben Journalisten und

Menschenrechtsaktivisten (ÖB Moskau 12.2018) auch Oppositionelle, Regimekritiker u n d Frauen, welche m i t den

Wertvorstellungen ihrer Familie i n KonOikt geraten, Angehörige der LGBTI-Gemeinde und diejenigen, d ie sich mit

Republiksoberhaupt Kadyrow bzw. seinem Clan angelegt haben. Auch Künstler können Beeinträchtigungen ausgesetzt

sein, wenn ihre Arbeit nicht im Einklang mit Linie oder Geschmack des Republiksoberhaupts steht. Regimekritikern und

Menschenrechtsaktivisten droht unter Umständen Strafverfolgung aufgrund Wngierter Straftaten und physischen

ÜbergriQen bis hin zum Mord. Auch in diesen Fällen kann es zu Sippenhaft von Familienangehörigen kommen. Im Fall

des Menschenrechtsaktivisten und Leiter des Memorial-Büros in TschetschenienOjub Titijew, gegen den strafrechtliche

Ermittlungen wegen (wahrscheinlich Wngierten) Drogenbesitzes laufen, wurde seitens Memorial bekannt, dass

Familienangehörige Tschetschenien verlassen mussten (AA 13.2.2019). Titijew wurde nach fast anderthalb Jahren

Gefängnis auf Bewährung freigelassen (AI 10.6.2019).



In Bezug auf Vorladungen von der Polizei in Tschetschenien ist z u sagen, dass solche nicht an Personen verschickt

werden, die man verdächtigt, Kontakt mit dem islamistischen Widerstand zu haben. Solche Verdächtige würden ohne

Vorwarnung von der Polizei mitgenommen, ansonsten wären sie gewarnt und hätten Zeit zu verschwinden (DIS

1.2015).

Auch in Dagestan hat sich der Rechtspluralismus -das Nebeneinander von russischem Recht, Gewohnheitsrecht (Adat)

und Scharia-Recht -bis heute erhalten. Mit der Ausbreitung des Salafismus im traditionell sufistisch geprägten Dagestan

in den 90er Jahren nahm auch die Einrichtung von Scharia-Gerichten zu. Grund für die zunehmende und inzwischen

weit verbreitete Akzeptanz des Scharia-Rechts war bzw. ist u.a. das dysfunktionale und korrupte staatliche Justizwesen,

das in hohem Maße durch Ämterkauf und Bestechung geprägt ist. Die verschiedenen Rechtssphären durchdringen

sich durchaus: Staatliche Rechtsschutzorgane und Scharia-Gerichte agieren nicht losgelöst voneinander, sondern

nehmen aufeinander Bezug. Auch die Blutrache wird im v o n traditionellen Clan-Strukturen geprägten Dagestan

angewendet. Zwar geht die Regionalregierung dagegen vor, doch sind nicht alle Clans bereit,auf die Institution der

Blutrache zu verzichten (AA 13.2.2019).

3. Allgemeine Menschenrechtslage

Russland garantiert i n d e r Verfassung v o n 1993 al le Menschenrechte u n d bürgerliche Freiheiten. Präsident und

Regierung bekennen sich zwar immer wieder zur Einhaltung von Menschenrechten, es mangelt a b e r a n der

praktischen Umsetzung. Trotz vermehrter Reformbemühungen, insbesondere i m Strafvollzugsbereich, hat sich die

Menschenrechtssituation im Land noch nicht wirklich verbessert. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in

Straßburg kann d ie im fünfstelligen Bereich liegenden ausständigen Verfahren gegen Russland kaum bewältigen;

Russland sperrt sich gegen eine Verstärkung des Gerichtshofs (GIZ 8.2019a). Die Verfassung postuliert die Russischen

Föderation als Rechtsstaat . Im Grundrechtsteil der Verfassung ist die Gleichheit aller vor Gesetz und Gericht festgelegt.

Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Nationalität, Sprache, Herkunft u n d Vermögenslage d ü r f e n n i c h t zu

diskriminierender Ungleichbehandlung führen (Art. 19 Abs. 2). Die Einbindung des internationalen Rechts ist in Art. 15

Abs. 4 der russischen Verfassung aufgeführt: Danach sind die allgemein anerkannten Prinzipien und Normen des

Völkerrechts und die internationalen Verträge der Russischen Föderation Bestandteil ihres Rechtssystems. Russland ist

an folgende UN-Übereinkommen gebunden:

-Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung (1969)

-Internationaler Pakt für bürgerliche und politische Rechte (1973) und erstes Zusatzprotokoll (1991)

-Internationaler Pakt für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (1973)

-Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (1981) und Zusatzprotokoll (2004)

-Konvention gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (1987)

-Kinderrechtskonvention (1990), deren erstes Zusatzprotokoll gezeichnet (2001)

-Behindertenrechtskonvention (ratifiziert am 25.9.2012) (AA 13.2.2019)

Der letzte Universal Periodic Review (UPR) des UN-Menschenrechtsrates z u Russland fand im Rahmen des dritten

Überprüfungszirkels 2 0 1 8 s t a t t . D a b e i w u r d e n insgesamt 3 1 7 Empfehlungen in a l l e n Bereichen der

Menschenrechtsarbeit ausgesprochen. Russland hat dabei fast alle Empfehlungen akzeptiert und nur wenige nicht

berücksichtigt. Russland ist zudem Mitglied des Europarates und der EMRK. Russland setzt einige, aber nicht alle Urteile

des EGMR um; insbesondere werden EGMR-Entscheidungen zu Menschenrechtsverletzungen durch Sicherheitskräfte

im Nordkaukasus nur selektiv implementiert [Zur mangelhaften Anwendung von EGMR-Urteilen durch Russland vgl.

Kapitel 4. Rechtsschutz/Justizwesen] (AA 13.2.2019).

Die allgemeine Menschenrechtslage in Russland ist weiterhin durch nachhaltige Einschränkungen der Grundrechte

sowie der unabhängigen Zivilgesellschaft gekennzeichnet. Der Freiraum für die russische Zivilgesellschaft ist i n den

letzten Jahren schrittweise eingeschränkt worden, aber gleichzeitig steigt der öQentliche Aktivismus deutlich. Hinzu

kommt, dass sich mehr und mehr Leute für wohltätige Projekte engagieren und freiwillige Arbeit leisten. Regionale

zivile Kammern wurden z u einer wichtigen Plattform i m Dialog zwischen d e r Zivilbevölkerung u n d d e m Staat in

Russlands Regionen (ÖB Moskau 12.2018). Sowohl im Bereich der Meinungs-und Versammlungsfreiheit als auch in der

Pressefreiheit wurden restriktive Gesetze verabschiedet, die einen negativen EinOuss auf die Entwicklung einer freien



und unabhängigen Zivilgesellschaft ausüben. Inländische wie ausländische NGOs werden zunehmend unter Druck

gesetzt. Die Rechte von Minderheiten werden nach wie vor nicht in vollem Umfang garantiert. Journalisten und

Menschenrechtsverteidiger werden durch administrative Hürden i n ihrer Arbeit eingeschränkt und erfahren in

manchen Fällen sogar reale Bedrohungen für Leib und Leben (ÖB Moskau 12.2018, vgl. AI 22.2.2018, FH 4.2.2019). Der

konsultative "Rat zur Entwicklung der Zivilgesellschaft und der Menschenrechte" beim russischen Präsidenten übt auch

öQentlich Kritik an Menschenrechtsproblemen und setzt sich für Einzelfälle ein. Der EinOuss des Rats ist allerdings

begrenzt (AA 13.2.2019). Staatliche Repressalien, aber auch Selbstzensur führen zur Einschränkung der kulturellen

Rechte. Folter u n d andere Misshandlungen s ind nach w i e vor verbreitet. D i e Arbeit unabhängiger Organe zur

Überprüfung v o n Haftanstalten wird weiter erschwert. I m Nordkaukasus kommt e s immer wieder z u schweren

Menschenrechtsverletzungen (AI 22.2.2018). Derzeit stehen insbesondere die LGBTI-Community i n Tschetschenien

sowie die Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas in Russland unter Druck (ÖB Moskau 12.2018).

Im Zuge der illegalen Annexion der Krim im März 2014 und der Krise in der Ostukraine wurde die Gesellschaft v.a.

durch staatliche Propaganda nicht nur gegen den Westen mobilisiert, sondern auch gegen die sog. "fünfte Kolonne"

innerhalb Russlands. Wenngleich der Menschenrechtsdialog d e r E U m i t Russland derzeit aufgrund prozeduraler

Unstimmigkeiten ausgesetzt bleibt, werden konkrete Projekte zum Menschenrechtsschutz weiterhin im Kontext des

Europäischen Instruments für Demokratie und Menschenrechte (EIDHR) gefördert. Anfang November 2018 wurde im

Rahmen der OSZE der sog. Moskauer Mechanismus zur Überprüfung behaupteter Menschenrechtsverletzungen in

Tschetschenien aktiviert (ÖB Moskau 12.2018).

Der aktuelle Jahresbericht der föderalen Menschenrechtsbeauftragten Tatjana Moskalkowa für das Jahr 2017 bestätigt

die Tendenz der russischen Bevölkerung zur Priorisierung der sozialen vor den politischen Rechten. Im Auftrag ihrer

Einrichtung hat die Public Opinion Foundation (FOM) eine Studie über die Meinung der Bürger Russlands über die

Einhaltung von Menschenrechten in der Russischen Föderation durchgeführt. Dabei konnte eine positive Entwicklung

im Vergleich zu 2016 festgestellt werden: 41% der Befragten (2016: 39%) meinten, dass Menschenrechte in Russland

geschützt werden, 39% (2016: 46%) waren gegenteiliger Meinung. D ie Mehrheit der Teilnehmer i s t allerdings der

AuQassung, dass sich die Menschenrechtslage in Russland nicht geändert habe. Im Zuge der Berichterstattung der

Menschenrechtsbeauftragten an den russischen Präsidenten vom August 2 0 1 8 zeigte s ich , d a s s d i e meisten

Beschwerden i m Jahr 2017 arbeits-und wohnrechtliche Themen, das Gesundheits-und Schulwesen sowie Straf-und

Verfahrensrechte betrafen, allgemein h a b e s i c h a b e r d i e Meinung d e r russischen Bevölkerung über den

Menschenrechtsschutz verbessert. Unter Druck steht auch d ie Freiheit der Kunst, wie etwa d ie Kontroversen um

zeitgenössisch inszenierte Produktionen von Film, Ballett und Theater zeigen (ÖB Moskau 12.2018).

Menschenrechtsorganisationen sehen übereinstimmend bestimmte Tei le d e s Nordkaukasus als den regionalen

Schwerpunkt der Menschenrechtsverletzungen in Russland. Hintergrund sind die bewaQneten Auseinandersetzungen

zwischen Sicherheitskräften und islamistischen Extremisten in der Republik Dagestan, daneben auch in Tschetschenien

und Inguschetien. Der westliche Nordkaukasus ist hiervon praktisch nicht mehrbetroQen. Die Opfer der Gewalt sind

ganz überwiegend "Aufständische" und Sicherheitskräfte (AA 13.2.2019). Die Menschenrechtslage im Nordkaukasus

wird von internationalen Experten weiterhin genau beobachtet (ÖB Moskau 12.2018), und es werden von dort schwere

Menschenrechtsverletzungen gemeldet, wie Verschwindenlassen, rechtswidrige Inhaftierung, Folter und andere

Misshandlungen von Häftlingen sowie außergerichtliche Hinrichtungen (AI 22.2.2018).

3.1. Tschetschenien

NGOs beklagen weiterhin schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen durch tschetschenische Sicherheitsorgane,

wie Folter, das Verschwindenlassen von Personen, Geiselnahmen, das rechtswidrige Festhalten von Gefangenen und

d i e Fälschung v o n Straftatbeständen. Entsprechende Vorwürfe werden k a u m untersucht, d i e Verantwortlichen

genießen zumeist StraOosigkeit. Besonders gefährdet s i n d Menschenrechtsaktivisten b z w . Journalisten. Die

unabhängige Nowaja Gazeta berichtete im Sommer 2017 über die angebliche außergerichtliche Tötung von über zwei

Dutzend Personen zu Beginn des Jahres im Zuge von Massenfestnahmen nach dem Tod eines Polizisten, die nicht im

Zusammenhang m i t d e r Verfolgung v o n LGBTI-Personen stehen soll. Seitens Amnesty International wurde eine

umfassende Untersuchung der Vorwürfe durch die russischen Behörden gefordert. Im Herbst 2017 besuchte das

Komitee gegen Folter des Europarates neuerlich Tschetschenien und konsultierte dabei auch die russische Ombudsfrau

f ü r Menschenrechte. Ihre nachfolgende Aussage gegenüber d e n Medien, d a s s das Komitee keine Bestätigung

außergerichtlicher Tötungen oder Folter gefunden habe, wurde vom Komitee unter Hinweis auf die Vertraulichkeit der



mit den russischen Behörden geführten Gespräche zurückgewiesen (ÖB Moskau 12.2018).

Die strafrechtliche Verfolgung der Menschenrechtsverletzungen ist unzureichend. Recherchen oder Befragungen von

Opfern vor Ort durch NGOs sind nicht möglich; Regimeopfer müssen mitsamt ihren Familien aus Tschetschenien

herausgebracht werden. Tendenzen zur Einführung von Scharia-Recht haben in den letzten Jahren zugenommen (AA

13.2.2019). 2017 kam es zur gezielten Verfolgung von Homosexuellen durch staatliche Sicherheitskräfte (AA 13.2.2019,

vgl. HRW 17.1.2019), wo die Betroffenen gefoltert und einige sogar getötet wurden [vgl. Kapitel 19.4. Homosexuelle] (FH

4.2.2019).

Gewaltsame Angriffe, die in den vergangenen Jahren auf Menschenrechtsverteidiger in Tschetschenien verübt worden

waren, blieben nach wie vor straffrei. Im Januar 2017 nutzte der Sprecher des tschetschenischen Parlaments, Magomed

Daudow, seinen Instagram-Account, um unverhohlen eine Drohung gegen Grigori Schwedow, den Chefredakteur des

unabhängigen Nachrichtenportals Caucasian K n o t auszusprechen. I m A p r i l erhielten Journalisten v o n der

unabhängigen Tageszeitung Nowaja Gazeta Drohungen aus Tschetschenien, nachdem sie über die dortige Kampagne

gegen Schwule berichtet hatten. Auch Mitarbeiter des Radiosenders Echo Moskwy, die sich mit den Kollegen von

Nowaja Gazeta solidarisch erklärten, wurden bedroht. Die Nowaja Gazeta berichtete über die rechtswidrige

Inhaftierung zahlreicher Personen seit Dezember 2016 und die heimliche Hinrichtung von mindestens 27 Gefangenen

durch Sicherheitskräfte am 26. Januar 2017 in Tschetschenien (AI 22.2.2018).

In den vergangenen Jahren häufen sich Berichte von Personen, die nicht aufgrund irgendwelcher politischer

Aktivitäten, sondern aufgrund einfacher Kritik an der sozio-ökonomischen Lage in der Republik unter Druck geraten. So

musste ein Mann, der sich im April 2016 ineinem Videoaufruf an Präsident Putin über d i e Misswirtschaft und

Korruption lokaler Beamter beschwerte, nach Dagestan Oüchten, nachdem sein Haus von Unbekannten i n Brand

gesteckt worden war. Einen Monat später entschuldigte sich der Mann i n einem regionalen Fernsehsender. I m Mai

2016 wandte sich Kadyrow in einem TV-Beitrag mit einer deutlichen Warnung vor Kritik an die in Europa lebende

tschetschenische Diaspora. Diese werde für jedes ihrer Worte ihm gegenüber verantwortlich sein, man wisse, wer sie

seienund wo sie leben, sie alle seien in seinen Händen, so Kadyrow. Gegenüber der Nachrichtenagentur Interfax

behauptete Kadyrow am 21. November 2017, dass der Terrorismus in Tschetschenien komplett besiegt sei, es gebe

aber Versuche zur Rekrutierung junger Menschen, für welche er die subversive Arbeit westlicher Geheimdienste im

Internet verantwortlich machte (ÖB Moskau 12.2018).

Die Menschenrechtsorganisation Memorial beschreibt in ihrem Bericht über den Nordkaukasus vom Sommer 2016

eindrücklich, dass die Sicherheitslage für gewöhnliche Bürger zwar stabil ist, Aufständische einerseits und Kritiker der

bestehenden Systeme sowie Meinungs-und Menschenrechtsaktivisten andererseits weiterhin repressiven Maßnahmen

und Gewalt bis hin zum Tod ausgesetzt sind. Auchin diesen Fällen kann e s z u Sippenhaft von Familienangehörigen

kommen. Im Fall des Menschenrechtsaktivisten und Leiter des Memorial-Büros in Tschetschenien Ojub Titijew wurde

seitens Memorial bekannt, dass Familienangehörige Tschetschenien verlassen mussten (AA 13.2.2019).

4. Todesstrafe

Das Strafgesetzbuch sieht seit 1997 für schwere Kapitalverbrechen die Todesstrafe vor. Seit 1996 gilt jedoch ein

Moratorium des Staatspräsidenten gegen die Verhängung der Todesstrafe. Der Verpflichtung, bis spätestens 1999 dem

6. Protokoll zur EMRK über die Abschaffung der Todesstrafe beizutreten, ist Russland bisher nicht nachgekommen. Die

Bevölkerung ist Befragungen zufolge mehrheitlich f ü r d i e Beibehaltung d e r Todesstrafe. I m Hinblick a u f die

Europaratsmitgliedschaft hat das russische Verfassungsgericht trotz des de-iure-Fortbestehens der Todesstrafe bereits

1999 entschieden und 2009 bestätigt, dass die Todesstrafe in Russland auch weiterhin nicht verhängt werden darf; man

kann somit von einer de facto-AbschaQung der Todesstrafe sprechen. Die letzte Hinrichtung fand am 2. September

1996 statt (AA 13.2.2019, vgl. ÖB Moskau 12.2018).

5. Bewegungsfreiheit

In der Russischen Föderation herrscht Bewegungsfreiheit sowohl innerhalb des Landes als auch bei Auslandsreisen,

ebenso bei Emigration und Repatriierung (US DOS 13.3.2019). In einigen Fällen schränkten die Behörden diese jedoch

ein. Die meisten Russen können jederzeit ins Ausland reisen, aber vier bis fünf Millionen Mitarbeiter, die mit dem

Militär-und Sicherheitsdienst verbunden s i n d , w u r d e n n a c h d e n i m J a h r 2 0 1 4 erlassenen R e g e l n vom

Auslandsreiseverkehr ausgeschlossen (US DOS 13.3.2019, vgl. FH 4.2.2019).



Tschetschenen steht, genauso w i e allen russischen Staatsbürgern [auch Inguschen, Dagestaner etc.], das in der

Verfassung verankerte Recht der freien Wahl des Wohnsitzes und des Aufenthalts in der Russischen Föderation zu. Mit

dem Föderationsgesetz von 1993 wurde ein Registrierungssystem geschaQen, nach dem Bürger den örtlichen Stellen

d e s Innenministeriums ihren gegenwärtigen Aufenthaltsort [temporäre Registrierung] u n d i h r e n Wohnsitz

[permanente Registrierung] melden müssen. Voraussetzung für eine Registrierung ist die Vorlage des Inlandspasses

und nachweisbarer Wohnraum. Nur wer eine Bescheinigung seines Vermieters vorweist, kann sich registrieren lassen

(AA 13.2.2019). Einige regionale Behörden schränken die Registrierung von vor allem ethnischen Minderheiten und

Migranten aus dem Kaukasus und Zentralasien ein (FH 4.2.2019).

Personen aus dem Nordkaukasus können grundsätzlich problemlos in andere Teile der Russischen Föderation reisen.

Die tschetschenische Diaspora in allen russischen Großstädten ist stark angewachsen; 200.000 Tschetschenen sollen

allein in Moskauleben. Sie treQen allerdings immer noch auf anti-kaukasische Einstellungen (AA 13.2.2019, vgl. ADC

Memorial, CrimeaSOS, SOVA Center for Information and Analysis, FIDH 201

Quelle: Bundesverwaltungsgericht BVwg, https://www.bvwg.gv.at
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